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STANDPUNKT

Trump: Der Planet als Beute

Unmittelbar nach der Wahl Donald J. Trumps zum 45. Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten erschien der SPIEGEL mit der
Schlagzeile „Das Ende der Welt“ und mit einem Titelbild, auf
dem ein überdimensionierter Feuerball mit dem Konterfei
Trumps auf eine verschwindend klein im Weltall hängende, dem
sicheren Untergang geweihte Erde zustürzte. Was auf den ersten
Blick wie eine dem Schock der Wahlnacht geschuldete Übertrei-
bung anmuten mochte, kann sich auch in längerer Perspektive
und bei umweltpolitischer Betrachtung noch als hellsichtige
Warnung erweisen.

Auch mehr als einen Monat später verfolgt eine vor den Kopf
geschlagene Weltöffentlichkeit gebannt und ungläubig die nicht
enden wollende Kette eher bellender als zwitschernder präsidia-
ler Kurznachrichten und Medienauftritte. Deren Ton und Inhalt
sind oft von einer Art, die noch bis vor kurzem der dystopischen
Fiction vorbehalten schien. Der Wechsel in der Präsidentschaft
erscheint als zivilisatorischer „fall from grace“ der ältesten und
wichtigsten Demokratie der Welt. Kritiker wie der NYT-Kolum-
nist Paul Krugman sprechen von einer neuen „Kakistokratie“,
der Herrschaft der Schlechtesten. Ausgewiesene Republikaner
wie der Mitherausgeber des „Atlantic“ David Frum skizzieren
die Gefahr eines Übergangs in die autoritäre Kleptokratie: der
Staat als Beute einer nurmehr an Bereicherung und Herrschafts-
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sicherung interessierten Clique, die Stellung und Einfluss allein
einem persönlichen und devoten Näheverhältnis zu einem aus-
geprägt narzisstischen Präsidenten verdankt.

Wie der Staat, so ist auch die Natur dem neuen Präsidenten
und seiner Administration allem Anschein nach in allererster Li-
nie ein Objekt der Plünderung, nicht der Bewahrung. Von einem
Mann dessen Naturerlebnisse sich auf Golfplatzerfahrungen
beschränken, der seine Zeit in den güldenen Plüsch- und
Kitschwelten trumpschen Zuschnitts verbringt und der davon
träumt, Amerika mit Investitionen vor allen in den Straßen- und
Mauerbau wieder „GREAT“ zu machen, darf man in dieser
Hinsicht ohnehin nichts erwarten. Die Wahl seiner Regierungs-
mitglieder aber offenbart das ganze Ausmaß der Gefahr: zum
neuen Leiter der Environmental Protection Agency (EPA) be-
stellte Trump ausgerechnet Scott Pruitt, der die Umweltschutz-
politik der EPA in der Vergangenheit mit allen politischen Mit-
teln bekämpft hat. Erklärtes Ziel der neuen Regierung ist die in-
haltliche, personelle und finanzielle Schwächung oder Zerschla-
gung dieser Politik. Statt auf erneuerbare Energien setzt die neue
Administration auf eine erneute Hinwendung zu den heimi-
schen fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas. Ihre Vertreter
rücken en bloc in die Regierung ein. Ihr Programm ist dabei von
einer solchen rückwärtsgewandten Radikalität, dass die Medien



STA N D P U N K T

es schon als Erfolg vermelden, wenn Pruitt oder der neue US-
Außenminister und Ex-Chef der größten US-amerikanischen
Erdölgesellschaft Rex Tillerson den menschlichen Einfluss auf
das Klima in den Kongressanhörungen zu ihrer Bestätigung
nicht ganz in Abrede stellen. Solche taktischen Zugeständnisse
können aber nicht den Blick für die Tatsache verstellen, dass es
in der gesamten neuen Regierungsmannschaft nicht ein einziges
Mitglied gibt, dem oder der ein in irgendeiner Weise positives
umweltpolitisches Profil zugeschrieben werden könnte.

Für den internationalen Klima- und Umweltschutz, der unge-
achtet aller denkbaren Einwände weiterhin ohne Alternative ist,
lässt sich von der jetzigen US-amerikanischen Administration
demnach ebenso wenig Gutes erwarten, wie für die internatio-
nalen Beziehungen überhaupt. Nicht nur hat Trump selbst ange-
kündigt, die USA würden sich unter seiner Führung aus dem
Pariser Klimaabkommen zurückziehen. Was er von entspre-
chenden Bemühungen hält, hatte er schon 2014 in einem seiner
berüchtigten Tweets zum Ausdruck gebracht: „This very expen-
sive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop. Our planet
is freezing, record low temps, and our GW scientists are stuck in
ice“.

Entsprechende Bestrebungen haben auch in der republikani-
schen Partei eine breite Mehrheit. So haben die Republikaner
Ende Januar einen Gesetzentwurf eingebracht, der alle Zahlun-
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gen der USA an den Weltklimarat IPCC, das Sekretariat der UN-
Klimarahmenkonvention und den Grünen Klimafonds unter-
binden soll. Das aus lediglich einer Verbotsbestimmung beste-
hende Gesetz soll den Titel „No Tax Dollars for the United
Nations’ Climate Agenda Act“ tragen. Der Präsident ist also mit
seiner antiökologischen Agenda nicht allein. Im Gegenteil ist
auch die ihn tragende große Volkspartei in tragischer Weise seit
Jahren in einem allgemeinen intellektuellen und programmati-
schen Niedergangs- und Radikalisierungsprozess gefangen, in
dem die Ablehnung jedes staatlich verordneten Umweltschutzes
nur ein Element einer grundsätzlich fehlgeleiteten Weltwahrneh-
mung ist. Den Profiteuren der Umweltzerstörung, für die der
Planet nichts als Beute ist, hat diese Partei nichts entgegenzuset-
zen.

Nach alldem ist mit einem auch nur ökologischen Einlenken
Trumps und seiner Regierung nicht zu rechnen. Es bleibt nur zu
hoffen, dass sich das Umweltrecht, die internationale Umwelt-
politik, die US-amerikanische Demokratie, die EU, die internati-
onalen Beziehungen, und der Planet als robust genug erweisen,
um die Ära Trump abzuwettern und zu überwinden. Dazu mit
rechtsstaatlichen Mitteln beizutragen ist sicher ein ehrenhaftes
Unterfangen. Selten waren Aufklärung, Vernunft, Mäßigung,
Wissenschaft und die politische Satire so notwendig und so at-
traktiv wie in diesen Tagen.


